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Infoveranstaltung 

Energetische Sanierung 
 

Bürger der Stadt Eibelstadt nahmen interessiert an der Infoveranstaltung zu 
energetischer Sanierung teil.  
 

Im Rahmen des Energiecoaching_Plus, ein Sonderförderprogramm der Bayerischen Staatsregierung, 
welches von der Regierung von Unterfranken in Würzburg koordiniert wird, fand am 18. März 2024, eine 
Infoveranstaltung zu energetischer Sanierung und dazugehörigen Förderprogrammen statt. Die 
Veranstaltung wurde vom beauftragten Planungsbüro „Energievision Franken - EVF“ durchgeführt. Die 
Bürger stellten interessierte Fragen, was zu einem informativen und austauschreichen Abend führte.  
 

Felix Wagner, Energieeffizienzexperte und Ansprechpartner für Fragen zu energieeffizientem Bauen der 
EVF stand hierfür Rede und Antwort. Auch die Kommune, vertreten durch Bürgermeister Markus Schenk 
und Kämmerer Stefan Schmidt, wies auf die Herausforderungen kommunaler Wärmeplanung hin, die es 
in Zukunft zu adressieren gilt. 
 

Die Folien zur Veranstaltung sind auf der Homepage der Stadt Eibelstadt veröffentlicht und können von 
interessierten Bürgern eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Über die Energievision Franken GmbH: 
Die EVF - Energievision Franken GmbH ist ein junges, visionäres Ingenieurbüro mit einer Spezialisierung auf 
die Schwerpunkte Klimaschutz und regenerative Energien. 
 

In Belangen des Klimaschutzes bietet das Unternehmen individuelle und professionelle Beratung sowie die 
Durchführung von Klimaschutzstudien an. 
 

Im Rahmen der Projektentwicklung regenerativer Energiekonzepte begleitet das Planungsbüro Ihre Kunden 
von der ersten Projektidee über die Realisierung bis zum erfolgreichen Projektabschluss. 
 

Die EVF - Energievision Franken GmbH bietet einen praktisch ausgerichteten Beratungsansatz, der auf eine 
nachhaltige regionale Wertschöpfung für Mensch und Umwelt setzt. 
 

Kontakt: 
EVF - Energievision Franken GmbH, Zweigstelle Bamberg, Kirschäckerstraße 35, 96052 Bamberg 
Tel +49 (0) 951 / 93 29 09 41   /  Fax +49 (0) 9251 / 85 99 99 8  /  E-Mail: mail@energievision-franken.de 
www.energievision-franken.de 
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Bekanntmachungen

D:\Daten\Mitteilungsblatt Eibelstadt\Texte072024\Stadt Eibelstadt\Bekanntmachungen\Stadt Eib. - Jugendbeirat - Bekanntmachung 
Wahlvorschläge - MB 6 u. 7.doc 

 
 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des Jugendbeirates 

am Freitag, den 12.04.2024, 
um 19.00 Uhr, 

in der Schulturnhalle in Eibelstadt 
 

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 
 

der Stadtrat hat am 24.11.2020 beschlossen, dass ein Jugendbeirat eingerichtet werden soll. 
Die Amtsperiode des Jugendbeirates beträgt 3 Jahre. 
 

Für die Wahl des Jugendbeirates wurde Anfang 2024 ein Aufruf für Wahlvorschläge im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht. Es sind nachfolgende Wahlvorschläge eingegangen: 
 

Czenskowski Jolina, Beckenwengert 4 a, 97246 Eibelstadt 

Dorbath Emil, Pappenheimstraße 7, 97246 Eibelstadt 

Fischer Lennart, Lerchenberg 9, 97246 Eibelstadt 

Golinski Johanna; Am Sonnenberg 20, 97246 Eibelstadt 

Müller Simon, Lerchenberg 16, 97246 Eibelstadt 

Selzle Paul; Am Kellerlein 5 b, 97246 Eibelstadt 

Spall Jonas; Paradiesweg 17, 97246 Eibelstadt 

 

Das aktive Wahlrecht besitzen alle Personen, welche am 01. Januar des betreffenden 
Kalenderjahres, in welchem die Wahl stattfindet mindestens 12 Jahre alt bzw. max. 24 
Jahre alt sind und am Wahltag ihren Hauptwohnsitz in Eibelstadt haben. 
 

Hiermit weisen wir Sie auf den Wahltermin hin. Bitte beteiligen Sie sich an der Wahl des 
Jugendbeirates. 
 

Ihr 
Markus Schenk 
1. Bürgermeister 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Abwasserbeseitigung Randersackerer Gruppe für das 

Haushaltsjahr 2024

Der Landkreis Würzburg hat in seinem Amtsblatt Nr. 10 vom 13.03.2024 die Haushaltssat-
zung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Randersackerer Gruppe für das Haus-
haltsjahr 2024 bekannt gegeben. 

Auf die Veröffentlichung wird hingewiesen. 
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     Der Familienbeirat – Wir stellen uns vor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto von links:  Carolin Schraudt, Gabriele Alassani,  
 Conny Ißermann, Lisa-Fee Zahn, Marion Voith 
 

Wir sind Ansprechpartner für die Familien in Eibelstadt. 
Haben Sie Wünsche, Anregungen oder Ideen für das Leben  

mit Kindern in unserer Stadt? 
Dann melden Sie sich gerne unter der folgenden E-Mail-Adresse: 

familienbeirat@eibelstadt.de oder sprechen Sie uns an. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Für mehr Sicherheit beim Spielen und Leben am Main 
- Schwimmkurse -  

 

In Zusammenarbeit mit Frau Renate Schmalzl bietet der Familienbeirat für alle 
Kinder ab 5 Jahren, folgendes an: 
 

- Grundlagen Schwimmkurs (Hinführung zum Seepferdchen) 
- Fortgeschrittenen Schwimmkurs (Piratenabzeichen) 
 

Der Schwimmkurs findet ab September mit jeweils einer kleinen Kindergruppe im 
Schwimmbad Gerbrunn statt. 
 

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung bis zum 30.04.2024 unter der 
folgenden E-Mail Adresse: familienbeirat@eibelstadt.de 
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Zur Information

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach Tel.: 09 31/36-14 49 
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling Tel.: 09 31/36-12 50 
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 

Seniorenfrühstück

Stadtcafé Eibelstadt

Mittwoch, 10. April 2024, 
8.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter:
Ute Etzkorn 
1. Sprecherin Seniorenbeirat
Tel. 09303-9819303

Christoph Trautner 
2. Sprecher Seniorenbeirat

seniorenbeirat@eibelstadt.de

Seniorenbeirat lädt ein 
 

zum  
 

 „Walk and Talk - Treff“ 
mit 

Annelie Knopp 
 
 

Zum Laufen treffen wir uns wieder für ca. 1 Stunde. 
Achtung: Wochentag 

Die Termine erscheinen monatlich  
im Mitteilungsblatt 

 

Montag, 15.04.2024, 10.00 Uhr 
und 

Montag, 29.04.2024, 10.00 Uhr 
 

Treffpunkt ist an der alten B 13 ggü. Friedhof 
 
 

Anmeldung erforderlich unter: 
 

Ute Etzkorn      Christoph Trautner    
1. Sprecherin Seniorenbeirat  2. Sprecher Seniorenbeirat 
Tel.: 09303- 9819303 

seniorenbeirat@eibelstadt.de 
 

 

 

 

 
 

 

Krabbelgruppe Eibelstadt 
 

Unsere Krabbelgruppe findet  
 

jeden Montag  
von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

 

statt. 
 

Treffpunkt: 
 

Mehrzweckraum 
der Grundschule Eibelstadt 

 

Ansprechpartner ist:  
 

Pia Wegmann:  01 51 / 25 50 59 87 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Mütter, Väter und Großeltern 

sind herzlich willkommen! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
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Siebenlister

 

„Nachbarn sind wir alle“ 
 Nachbarschaftshilfe in Eibelstadt 
 
 
 

Über eine Spende der 
Nachbarschaftshilfe von  
 

500,00 Euro 
 

freuten sich Sabrina Tanzer 
und Michael Hemkeppler von 
der Mittagsbetreuung der 
Grundschule Eibelstadt. 
 

Investiert wurde das Geld in 
kleine und große Laut-
sprecherboxen für die 
musikalische Umrahmung von 
Sport, Spiel und Tanz während 
der Mittags- und Ferien-
betreuung. 
 

Geknüpft wurde der Kontakt 
schon im vergangenen 
Schuljahr von Petra 
Schliermann, Mitglied der 
Nachbarschaftshilfe, die als 
ehemalige Vorsitzende des 
Elternbeirats von dem Bedarf 
wusste und schnell und 
unbürokratisch helfen wollte. 
 

Zusammen mit der 
Vorsitzenden der Nachbar-
schaftshilfe Ingrid Schlereth 
wurden die neuen Geräte nun 
begutachtet. 
 

Die Nachbarschaftshilfe freut sich, den Kindern und den Mitarbeitern der Mittagsbetreuung eine 
Freude machen zu können und hat sich bereit erklärt, auch in Zukunft als Ansprechpartner bei 
kleinen Nöten einzuspringen. 
 

Die Nachbarschaftshilfe „Nachbarn sind wir alle“ ist für alle Einwohner von Eibelstadt da, 
unabhängig von Konfession, Alter oder Herkunft. Der Einsatz ist kostenfrei, 
Verschwiegenheit selbstverständlich! 
 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, für andere da zu sein: Hausaufgaben- und Kinderbetreuung, 
kurzfristige Hilfe bei Arztbesuchen, im Haushalt und bei Einkäufen, Vorlesen und vieles mehr. 
 

Erreichbar ist die Nachbarschaftshilfe über das Pfarrbüro und das Einwohnermeldeamt. Von dort 
aus werden die Anfragen weitergeleitet. Wer bei der Nachbarschaftshilfe mitmachen will, kann sich 
dort auch gerne melden!   
 
 
 
 

Pfarrbüro  
Mo, Mi, Fr  09.00 - 12.00 Uhr 
Do 14.00 - 18.00 
 

Tel.: 0 93 03 / 22 23 
 

Einwohnermeldeamt  
Mo, Die,  
Mi und Fr  08.00 - 12.00 Uhr   
Di  14.00 - 17.30 Uhr  
Do  14.00 - 16.30 Uhr  
 

Tel.: 0 93 03 / 90 61 28  
 



Stadt Eibelstadt                                                                                      Nummer 07

Stadtrat
AUSZÜGE AUS DER SITZUNG DES 

STADTRATES VOM 27.02.2024

 Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Carport und 
Nebengebäude auf dem Grundstück Fl. Nr. 
1198/8, Mühlweg 12

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Neubau eines Ein-
familienhauses mit Carport und Nebengebäude auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 1198/8, Mühlweg 12 vor.
Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB im Geltungsbereich 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Beckenweinberg“ 
und der Stadtratssitzung vom 21.11.2023. 
Durch vorliegenden Bauantrag ist ein Wohnhaus in zweige-
schossiger Bauweise mit Dachgeschoss geplant. Weiterhin 
ist das Gebäude mit einem Satteldach mit einer Dachnei-
gung von 35 Grad geplant. Der geplante Carport, sowie 
das an den Carport angrenzende Nebengebäude sind mit 
einem begrünten Flachdach geplant. 
Die GRZ mit 0,35 (lt. B-Plan 0,4) und GFZ mit 0,38 (lt. B-
Plan 0,8) wird eingehalten. 
Ebenfalls werden grünordnerische Festsetzungen durch 
Planung von zwei Bäumen im hinteren Gartenbereich be-
achtet.
Für das anfallende Niederschlagswasser ist eine Zisterne 
geplant. 
Gem. Festsetzung Nr. 9.7 sind Versickerungseinrichtungen 
im Auffüllungsbereich unzulässig. Zisternen sind jedoch zu-
lässig, da sie an den Kanal im Mischsystem angeschlossen 
werden.
Dem Bauantrag liegt ein Antrag auf isolierte Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich der 
Baugrenze vor.
Das Gebäude überschreitet die hintere Baugrenze um 
1,50 m. 
Dies wurde bereits vorab mit dem Stadtrat und dem Land-
ratsamt Würzburg abgeklärt und durch Stadtratsbeschluss 
vom 21.11.2023 in Aussicht gestellt. 

Für das Bauvorhaben werden zwei Stellplätze 
(Carport + 1 Stellplatz) nachgewiesen. 

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Carport und Nebengebäude auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 1198/8, Mühlweg 12 vor. 
Eine Zisterne kann zugelassen werden, da das Nieder-
schlagswasser an den Kanal im Mischsystem angeschlos-
sen wird. Der Überschreitung der Baugrenze von 1,50 m 
wird zugestimmt.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Dachbegrü-
nung des Carports und des Nebengebäudes extensiv zu 
erfolgen hat. 

Unter Beachtung der o. g. Punkte wird das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Bauantrag für die Aufschüttung eines 
Weinbergbereiches am Unteren Altenbergsweg, 
Fl. Nr. 1982 (Teilbereich)

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für die geplante Gelän-
deaufschüttung an dem Grundstück Fl. Nr. 1982 (Teilbe-
reich), Unterer Altenbergsweg vor.
Ein Teilbereich des bestehenden Weinbergs soll neu ange-
legt werden. Geplant ist eine Aufschüttung des bestehen-
den Geländes mit einer Höhe bis zu 2,80 m. 
Durch die geplante Aufschüttung soll die Mulde im Wein-
berg entsprechend entfernt und das Gelände angeglichen 
werden. 

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Bauantrag für die Aufschüttung ei-
nes Weinbergsbereiches am Unteren Altenbergweg auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 1982 (Teilbereich) vor.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Der Schwerlastverkehr soll über die Alte B13 von Sommer-
hausen passieren, am südöstlichen Bereich der Grund-
stücksgrenze, wo die Alte B13 noch nicht saniert wurde.

Bezüglich des notwendigen Schwerlastverkehrs für die An-
fahrt des Erdreichs ist zu gegebener Zeit ein entsprechen-
der Antrag (verkehrsrechtliche Anordnung + Ausnahmege-
nehmigung) bei der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt 
(Verkehr) zu stellen und vorab eine Beweissicherung des 
Weges vorzunehmen. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung 
eines Carports auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 3547/9, Am Steinert 4b

Dem Stadtrat liegt ein Antrag auf isolierte Befreiung für die 
Errichtung eines Carports auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 3547/9, Am Steinert 4b vor.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Bätzenmännlein-Flößlein“. 
Die Errichtung des Carports ist gem. Art. 57 Abs. 1 Nr. 1b 
BayBO bis zu einer Größe von 50 m² verfahrensfrei. Die 
Größe wird eingehalten. Lt. Planunterlagen entsteht eine 
Dachfläche von max. 25-30 m². 
Jedoch sind die Vorgaben des Bebauungsplanes zu be-
achten. Dieser schreibt als Dachform lediglich das Sattel-
dach vor. Geplant ist der Carport mit einem Pultdach. 
Weiterhin ist durch den Bebauungsplan in diesem Bereich 
eine Fläche festgelegt, welche nicht überbaut werden darf, 
aufgrund eines vorhandenen Kanals. 
Der Bauherr bittet nun um Befreiung hinsichtlich der Dach-
form und der ausgewiesenen, nicht überbaubaren Fläche. 
Der betroffene Kanal ist lt. Aussage des Bauherrn durch 
einen Kanaldeckel frei zugänglich. Zum aktuellen Zeitpunkt 
ist die Fläche bereits mit Pflastersteinen überbaut. 

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt der Antrag auf Errichtung eines Carports 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 3547/9, Am Steinert 4b vor.
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Die Befreiung hinsichtlich der Dachform wird erteilt. Der 
Carport kann mit einem extensiv begrünten Pultdach er-
richtet werden. 

Der Befreiung hinsichtlich der nicht überbaubaren Fläche 
wird unter folgenden Auflagen zugestimmt:

- Im Falle einer Maßnahme hinsichtlich des dortigen 
Kanals werden die überbauten Anlagen 

 (Carport + bereits errichtete Pflastersteine) auf  
 Kosten des Bauherrn entfernt. 
 Der mögliche Wiederaufbau bzw. das Setzen der  
 Pflastersteine sind ebenfalls auf Kosten vom 
 Bauherrn zu tragen.  

- Die Platzierung der Stützen des Carports sind so 
zu wählen, dass diese nicht auf Höhe der Kanal-
leitung verlaufen.

- Der Kanal muss immer zugänglich und befahrbar 
sein

Die Platzierung der Stützen des Carports sind so einzustel-
len, dass die darunterliegende Leitung nicht beeinträchtigt 
wird, insbesondere hinsichtlich des notwendigen Funda-
ments für die Stützen. Ggf. wäre ein Carport zu wählen, 
welcher nach hinten abgestützt ist. Ein Mindestabstand der 
Fundamente zur Kanalleitung ist einzuhalten

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Anfrage für die Herstellung der Zufahrt zu dem 
Grundstück Fl. Nr. 1401/5, Am Hainbüchlein 4a

Sachverhalt:

Dem Stadtrat liegt ein Antrag der Eigentümer des Anwe-
sens Am Hainbüchlein 4a für die Neugestaltung der Zufahrt 
zum Anwesen vor. 
Die bestehende Einfahrt, welche von der ehem. B 13 er-
folgt, ist durch eine Schotterfläche hergestellt. 
Durch die Eigentümer ist geplant, die Schotterfläche zu 
pflastern um so einen sauberen Übergang zum Grundstück 
zu schaffen.

Im Jahr 2016 wurde mit der Eigentümergemeinschaft eine 
Vereinbarung bezüglich der Nutzung/Herstellung der Zu-
fahrt geschlossen. Unter anderem wurden folgende Punkte 
in der Vereinbarung festgelegt:

•	 Die bestehende Begrünung bzw. Hecke muss er-
halten bleiben. 

•	 Der erforderliche Überbau über dem bestehen-
den Graben muss durch den Bauherrn hergestellt 
werden. Die Herstellung soll auf natürliche Weise 
erfolgen (Schotter, etc.). 

•	 Entlang des Grabens sind keine festen Bauteile 
erlaubt. 

•	 Ansprüche zur Sanierung der alten B 13 an die 
Stadt Eibelstadt, sei es finanziell oder baulich, 
können nicht geltend gemacht werden. 

•	 Zukünftige Erschließungskosten, welche durch 
den evtl. Ausbau der Straße „alte B 13“ entstehen, 
sind anteilig vom Grundstückseigentümer zu lei-
sten. 

•	 Die Räum- und Streupflicht entlang der Zufahrt 
obliegt dem Berechtigten. 

Unter Beachtung der o. g. Punkte würde die Erstellung der 
Zufahrt mittels Pflaster der abgeschlossenen Vereinbarung 
widersprechen. Die Herstellung in natürlicher Weise (z. B. 
Schotter) wäre nicht mehr gegeben. 

Nach der Bauausschuss-Sitzung hat die Bauverwaltung 
folgendes ergänzt:
Die Zufahrtsbreite ist im alten Bauantrag nicht vermaßt. 
Laut Grundrissplan beträgt die aktuelle Zufahrtsbreite ca. 
5,14 m. Auf die Wiederpflanzung der damaligen Hecke soll-
te im Zuge der jetzt stattfindenden Arbeiten hingewiesen 
werden.
Der Stadtrat gibt zu bedenken, ob ein Aufbau 
mittels Pflastersteine aufgrund des niedrigen 
Entwässerungsgrabens und dem unter der jetzigen 
Einfahrt liegenden Entwässerungskanal möglich ist. 
Alternativ könnte für eine Breite von 3,50-4,00 m eine 
Asphaltdeckschicht eingebracht werden. Dadurch wäre der 
Übergang zur alten B 13 gewährleistet. Die Entwässerung 
der Einfahrt hat in die Birkorinne an der Grundstücksgrenze 
bzw. auf die Seitenfläche neben der Asphaltdecke und in 
den Entwässerungsgraben zu erfolgen.

Beschluss:

Dem Stadtrat liegt die Anfrage für die Herstellung der 
Zufahrt mittels Pflastersteine zu dem Grundstück Fl. Nr. 
1401/5, Am Hainbüchlein 4a vor.

Der Entwässerungsgraben bzw. -Kanal darf keinesfalls 
durch die bauliche Maßnahme beeinträchtigt werden. Der 
Kanal im Graben ist aus Beton und durchgängig auszufüh-
ren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheit stimmt der Stadt-
rat einer maximal 4 m breiten Zufahrt mit Asphaltdeck-
schicht zu.
Laut der Vereinbarung aus dem Jahr 2016 soll die aktuell 
nicht ausgeführte Heckenpflanzung beidseitig ergänzt wer-
den. 

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 14  Nein: 2  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Formlose Bauvoranfrage für den geplanten 
Dachausbau auf dem Grundstück Fl. Nr. 3476/3, 
Am Kelterring 11b

Dem Stadtrat liegt eine formlose Bauvoranfrage für den ge-
planten Dachausbau an dem Anwesen Kelterring 11b, Fl. 
Nr. 3476/3 vor.

Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Häglein-Semel“. 
Geplant ist eine Modernisierung und Sanierung des Ge-
bäudes/Wohnung im DG durch den Einbau von Flachdach-
gauben. Weiterhin ist eine Dachloggia, welche durch einen 
Bauantrag aus dem Jahr 1986 schon mal genehmigt wurde, 
wieder geplant. Diese wäre ebenfalls neu zu genehmigen. 

Durch die Maßnahmen werden die Firsthöhe, die Dachnei-
gung und die Dachaußenmaße nicht verändert. Die Vollge-
schossanzahl ändert sich ebenfalls nicht. 

Durch den Bebauungsplan „Häglein-Semel“ ist festgesetzt, 
dass Dachaufbauten unzulässig sind. Hiervon wäre eine 
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Befreiung notwendig.  
Beschluss:

Dem Stadtrat liegt eine formlose Bauvoranfrage für den ge-
planten Dachausbau an dem Anwesen Kelterring 11b, Fl. 
Nr. 3476/3 vor.

Eine Befreiung für die Planung von Dachaufbauten (Dach-
gauben und Dachloggia) kann in Aussicht gestellt werden. 
Jedoch ist für die detaillierte Prüfung, sowohl aus optischer 
und aus baurechtlicher Sicht, der Bauantrag entsprechend 
einzureichen. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Stadt Ochsenfurt - Aufstellung des Bebauungs-
planes „Photovoltaikanlage Kleinochsenfurt“ 
und 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 
- Beteiligung der Nachbargemeinden gem.
 § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 17.01.2024 wird die Stadt Eibelstadt an 
den beiden Verfahren zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Photovoltaikanlage Kleinochsenfurt“ sowie der dazu-
gehörigen 29. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
teiligt und gebeten bis zum 26.02.2024 eine entsprechende 
Stellungnahme abzugeben.

Der Anlass ist die Absicht eines Vorhabensträgers eine 
Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Das Ziel ist die 
Gewinnung von erneuerbaren Energien, die direkt in das 
Netz des örtlichen Energieversorgers eingespeist werden. 
Eine Bürgerbeteiligung ist ebenfalls vorgesehen.

Das Plangebiet befindet sich ca. 600 m nördlich der Ort-
schaft Kleinochsenfurt und umfasst eine Fläche von ca. 
18,5 ha. 

Beschluss:
Dem Stadtrat liegen die Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Kleinochsenfurt“ 
sowie der dazugehörigen 29. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Ochsenfurt vor und er beschließt 
keine Einwände zu erheben.

Eine Stellungnahme wird nicht abgegeben.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Gewerbegebiet Am Thomasboden; 
Gewährleistungsabnahme Beauftragung TV-
Untersuchung

Sachverhalt:

Die Erschließung des Gewerbegebiets Am Thomasboden 
ist erfolgt. 
Die Gewährleistungsfrist für das oben genannte Gewerbe-
gebiet läuft am 24.09.2024 aus. Vor dieser Frist wird in der 
Regel eine Gewährleistungsabnahme mit dem Auftragneh-
mer durchgeführt.

Die Gewährleistungsabnahme nach den Vorschriften be-
zieht sich auf den offiziellen Akt, bei dem der Auftragge-
ber die erbrachten Bauleistungen überprüft und feststellt, 
ob sie den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Dies 
geschieht in der Regel nach Abschluss der Bauarbeiten 
und vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. Während dieser 
Abnahme werden mögliche Mängel oder Defekte identifi-
ziert und dokumentiert, die vom Auftragnehmer behoben 
werden müssen. 
Die Mängel, die oberirdisch vorliegen, sind leicht erkenn-
bar und erfordern keine zusätzlichen Hilfsmittel. Allerdings 
können unterirdische Mängel nicht durch einfache Sicht-
prüfung festgestellt werden. Hierbei sind Hilfsmittel erfor-
derlich, um die betroffenen Stellen zu lokalisieren.
Um sicherzustellen, dass mögliche Mängel in den unter-
irdisch liegenden Hauptleitungen und Hausanschlusslei-
tungen erkannt werden können, empfiehlt das Tiefbaupla-
nungsbüro und die Bauverwaltung die Durchführung einer 
TV-Untersuchung und Kanalbefahrung. Diese Untersu-
chungen ermöglichen nicht nur die Erkennung von Defek-
ten, sondern umfassen auch die Reinigung und Säuberung 
der Leitungen, sofern dies erforderlich ist.
Die geschätzten Kosten für diese Untersuchungen und 
Maßnahmen belaufen sich auf brutto 16.000 bis 18.000 
Euro. Diese Investition ist entscheidend, um die Mängel 
in den Leitungen aufzuspüren und zu beseitigen, um auch 
potenzielle Kosten für Reparaturen oder Ausfälle in der Zu-
kunft zu minimieren.
Die Bauverwaltung hat die notwendige Ausschreibung an-
gestoßen. Am 22.02.2024 fand die Submission statt. Es 
lagen drei Angebote vor. 
Das günstigste Angebot belief sich auf brutto 
15.590,07 Euro, das teuerste Angebot schloss mit brutto 
15.818,08 Euro.

Beschluss:

Der Stadtrat hat den Sachvortrag zur Kenntnis genommen.
Der Stadtrat beschließt die Untersuchung der Haupt- und 
Hausanschlussleitungen, einschließlich der Schächte und 
zugehörigen Bauwerke im Gewerbegebiet Am Thomas-
boden mittels TV-Untersuchung und Kanalbefahrung ein-
schl. Kanalreinigung an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma 
Kuchler GmbH aus München zum Angebotspreis von 
brutto 15.590,07 Euro zu vergeben. 

Herr 1. Bürgermeister Schenk wird ermächtigt, den Auftrag 
zu erteilen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Sanierung Leichenhaus, Vorplatz Friedhof, 
Untergrundvorbereitung Natursteinplatten

Für die Sanierung des Vorplatzes Leichenhaus muss für 
das Verlegen der Natursteinplatten der Untergrund vorbe-
reitet werden.
Geplant war es nach bauseits erfolgtem Ausbau der alten 
Natursteinplatten die neuen Platten auf den vorhandenen 
Untergrund (Schotter oder Bodenplatte) auf ein Mörtelbett 
mit Magerbeton zu verlegen.
Bei einem gemeinsamen Termin vor Ort mit der Firma 
Steingalerie Werksteinbetriebe Würzburg wurde der Bau-
verwaltung seitens der Firma empfohlen, die Naturstein-



Stadt Eibelstadt                                                                                      Nummer 07

platten auf Einkornbeton zu verlegen. 
Der Einkornbeton wird für den Untergrund hergenommen, 
da er ein Beton ohne Sand bzw. Feinkornanteil ist. Er wird 
nur mit gleich großen Kieskören hergestellt. Durch diese 
Zusammensetzung des Betons erreicht man eine hohe 
Wasserdurchlässigkeit und man kann dadurch auf den Ein-
bau einer zusätzlichen Dränage verzichten.

Für die Untergrundvorbereitung sind folgende Arbeiten 
auszuführen:

- Natursteinplatten aufnehmen und entsorgen
- Unterbau auskoffern und entsorgen
- Planie Erdreich
- Mineralbeton einbauen und planieren 
- betonieren der Fläche mit Einkornbeton 

Die Bauverwaltung hat die Arbeiten für die Vorbereitung 
des Untergrundes des Vorplatzes beschränkt ausgeschrie-
ben. 
Es wurden insgesamt 3 leistungsfähige Firmen zur Abgabe 
eines Angebots aufgefordert.

Zur Angebotsöffnung lagen der Bauverwaltung fristgerecht 
2 Angebote vor. Die formale Prüfung ergab keine Bean-
standung. Die geforderten Unterlagen wurden vollständig 
und unterschrieben vorgelegt. Die vorliegenden Angebote 
wurden sachlich und rechnerisch geprüft.

Bei den vorliegenden Angeboten wurden keine Ausschluss-
gründe festgestellt. Die Angebote können gewertet werden. 
Nach vollständiger Prüfung und Wertung der Angebote 
empfiehlt die Bauverwaltung die Leistungen für die Unter-
grundvorbereitungen, mit einer Auftragssumme in Höhe 
von 13.057,75 Euro brutto an die Firma Dorsch aus 97246 
Eibelstadt, als wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Sachvortrag.
Das wirtschaftlichste Angebot mit den Untergrundvorberei-
tungen für den Vorplatz Leichenhaus wird angenommen 
und an die Firma Dorsch aus Eibelstadt zu brutto 13.057,75 
Euro brutto zu vergeben. Der bereits berücksichtigte Teil 
von 40 m² für einige Positionen aus dem Angebot Unter-
grundvorbereitung wird in Abzug gebracht

1. Bürgermeister Schenk wird ermächtigt den Auftrag zu 
erteilen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  Persönlich beteiligt: 0  

Altenberg - Wasserabschlag - Sanierungsbedarf 
am 3. Weinbergsweg Richtung Sommerhausen

Sachverhalt:

Das Gebiet Altenberg, erstreckt sich über etwa 50 Hekt-
ar. Hierbei handelt es sich um eine Fläche, die etwa 13 
km Wirtschaftswege, 5 km Stützmauern und etwa 1.100 m 
Weinbergsabschläge (Wasserrinnen) umfasst.

Die Flurwege, Stützmauern und Wasserrinnen in den 

Weinbergen weisen altersbedingte Verschleißerscheinun-
gen auf. In einigen Abschnitten können die Stützmauern 
dem Druck des Hanges nicht mehr standhalten, sie zeigen 
Risse und teilweise Verformungen. Locker liegende Stei-
ne sind an einigen Stellen zu finden und teilweise bereits 
abgestützt. Die Wasserrinnen und Weinbergabschläge 
zeigen erhebliche Schäden, und bedürfen der Sanierung. 
Die Weinbergswege sind teilweise in einem schlechten Zu-
stand.
An einigen schlechten Stellen sind dringende Sanierungs-
maßnahmen erforderlich, um die Verkehrssicherungspflicht 
der Stadt Eibelstadt zu erfüllen.

Die Bauverwaltung hat vor Ort (siehe Anlagen) den Was-
serabschlag am 3. Weinbergsweg aufgenommen und fest-
gestellt, dass die Mauerwerksfront aus Natursteinen stark 
verschoben ist.
Vor einigen Jahren wurde an dieser Stelle der Bestand 
schon einmal begutachtet. Der dahinterliegende Beton-
schacht ist gebrochen, die Verzweigung der Abströmung 
unter dem Bauwerk ist stark beschädigt.

In einer ersten Überlegung wurde erwogen, die vorderen 
Natursteine zu entfernen und neu zu setzen. Später wurde 
jedoch festgestellt, dass die ursprünglich angedachte Sa-
nierung nicht möglich ist, da der Unterbau kaputt ist. Die 
Bauverwaltung schlägt deshalb vor, einen Neubau mit ei-
nem Absturzschacht zu errichten.

Zu diesem Thema wurden zwei unterschiedliche Varian-
ten erarbeitet:

Variante 1 – siehe Anlage 
Reine Betonkonstrukt ohne Natursteinverblendung
Kostenschätzung: brutto 40.000 Euro

Variante 2 – siehe Anlage 
Betonkonstrukt mit Natursteinverblendung
Kostenschätzung: brutto 60.000 Euro

Die Bauverwaltung empfiehlt diesen speziellen Bereich 
zeitnah zu sanieren. In einem folgenden Schritt sollte die 
Planung in Zusammenarbeit mit einem Statiker und Geo-
logen abgestimmt und präzisiert werden. Danach können 
die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet werden.

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis. 
Der Stadtrat ist sich einig, vorerst den Wasserabschlag 
am 3. Weinbergsweg nicht zu sanieren, sondern erst noch 
offene Fragen zu klären. Die Grundlagenermittlung soll 
gemacht werden. Geeignete Experten sollen um Rat und 
Hilfe gefragt werden. Auch können evtl. bauliche Unter-
lagen aus der Vergangenheit helfen, wie der Wasserab-
schlag am besten saniert werden kann. Bei Bedarf sollten 
auch die Natursteine wieder verwendet werden. Auch die 
Hangabsicherung muss geklärt werden.

Von der Verwaltung ist bei ALE, LWG bzw. Fachfirma pet-
erra in Kitzingen nachzufragen.
Evtl. liegen aus der Bauzeit 1963 noch Unterlagen im ALE 
oder Staatlichen Bauamt vor.
Es sollten weitere Stellen im Weinberg geprüft werden.
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Sitzungskalender 
des Stadtrates und der Ausschüsse

Die nächsten geplanten Sitzungstermine:

Datum Uhrzeit Art
Dienstag, 09.04.2024 19.30 Uhr Bauausschuss
Dienstag, 16.04.2024 19.30 Uhr Hauptausschuss
Dienstag, 23.04.2024 19.30 Uhr Stadtrat

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Ausschusssitzung im Rathaus 
eingegangen sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.

Veranstaltungen
Veranstaltungen im Monat April 2024

April 2024 Datum Veranstalter Veranstaltungsart Veranstaltungsort Uhrzeit/Tel.Nr.
Montag 08.04. CSU-Ortsverband Jahreshauptversamml. Rathauskeller 19.00 Uhr

Donnerstag 11.04. Bündnis l90/
Die Grünen Stammtisch Gasthaus 

„Zur Mühle“ 20.00 Uhr

Samstag 13.04. Freiw. Feuerwehr Kommersabend zum 
150jähr. Jubiläum 3-Feld-Sporthalle 19.00 Uhr

Montag 15.04. Jagdgenossenschaft Jagdversammlung Weingut Breunig 19.30 Uhr

Freitag 19.04.
Kultur & Natur
Barockgarten Eib.
e n t f ä l l t

„Tag des Tieres“ 
Musik, Fabel- & 
Dichterlesung 

Barockgarten 16.30 Uhr

Sonntag 21.04. Pfarrei Erstkommunion Stadtpfarrkirche
09.30 Uhr 
und
11.00 Uhr

Montag 22.04. 1. FC Eibelstadt Jahreshauptversamml. 
mit Neuwahl Clubraum 19.30 Uhr

Montag
Dienstag

22.04.
23.04.

Terminänderung!
TSV Generalversammlung Schützenhaus 20.00 Uhr

Dienstag 23.04. Feuerwehrkapelle Mitgliederversammlung Haus der Musik 20.00 Uhr
Mittwoch 24.04. KaGe Elferrat Mitgliederversammlung Schützenhaus 19.00 Uhr

Freitag 26.04.

Vertreter von CSU, 
FDP, Grünen, SPD 
und Unabhängige 
Bürger

Informationen zum 
Thema „Europawahl“ Heumarkt ab 14.00 Uhr

Samstag 27.04. Pfarrei Ewige Anbetung Stadtpfarrkirche
17.00 Uhr
anschl. 
Prozession

Samstag 27.04. ATGV 100 Jahre ATGV Eibel. Schulturnhalle 19.00 Uhr
Dienstag 30.04. Freiw. Feuerwehr Maibaumaufstellung Marktplatz 18.00 Uhr
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Kindergarten
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Büchereinachrichten

Die Stadtbücherei Eibelstadt im Jahr 2023 
- 33 Jahre Zusammenschluss Kath. Öffentlichen Bücherei und Stadtbücherei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Chronik 
zeigte die 
Entwicklung 
ab 1990 bis 
heute 

 

 
 
Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen 
des 33jährigen Bestehens der 
Stadtbücherei Eibelstadt, die im Jahr 
1990 durch den Zusammenschluss der 
Kath. Öffentlichen Bücherei und der 
Stadtbücherei in neuen Räumen im 
Kindergarten ihr neues Domizil erhalten 
hat. 
 
Mit 11.865 Medien steht eine 
umfassende Auswahl für alle 
Altersgruppen bereit. Zum Angebot 
gehören Bilderbücher, Tonies, Spiele, 
Erstlesebücher, Bücher für Jugendliche, 
Romane und Sachbücher zu allen 
Themen sowie Zeitschriften. Dabei sind 
auch 668 DVD’s. 

 

Zur Ergänzung können auch Sonderwünsche durch Medien aus der Austauschbücherei der Diözese in 
Würzburg erfüllt werden. 
 

Zahlen, Daten, Fakten: 
1.022 Leser (auch aus den Nachbargemeinden) fanden 28.620 mal das Passende für sich. Das entspricht 
einem guten Medienumsatz von 2,4. Wir konnten 205 neue Leser gewinnen. Mit 709 Neuerwerbungen 
sind wir immer auf dem aktuellen Stand. 
 

Die Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte St. Nikolaus und der Grundschule Eibelstadt gestaltet sich 
positiv. Die Sternschnuppen besuchen uns alle zwei Wochen und die Schulkinder Klasse 1 bis 4 kommen 
mit dem Lehrpersonal alle vier Wochen zur Ausleihe. Jeder neue Jahrgang erhält eine gesonderte 
Einführung. 
 

Veranstaltungen: 

• Je nach Jahreszeit oder auch zu Jubiläen von Autoren gibt es Ausstellungen 
• Eine Ausstellung führte durch die Geschichte der Bücherei in 33 Jahren 

• Sonderöffnungszeiten bei Veranstaltungen des Kindergartens. 
• Vorleseabend mit Lesepaten, Halloween mit Gruselgeschichten. 

• Unser Bücherei-Wochenende im November: Autorenvortrag von Eberhard Schellenberger 
und „Tag der offenen Tür“ am Sonntag mit dem Puppenspieler Thomas Glasmeyer. 

 

Das Team: 
Das ehrenamtlich tätige Büchereiteam besteht aus 12 Personen, darunter zwei Schülerpraktikantinnen, 
und wird von Heike Gretsch als Büchereileiterin geführt. 
Im Jahr 2023 wurden 1.885 Stunden absolviert. Die Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fortbildungen. 
 

Vorschau auf das Jahr 2024: 
Auch im Jahr 2024 gibt es regelmäßige Ausstellungen zu aktuellen Themen. Außerdem ist für den 2. und 
3. November wieder das Büchereiwochenende mit Autorenlesung und Tag der offenen Tür geplant. 
 

Die Stadtbücherei Eibelstadt bedankt sich bei der Stadt Eibelstadt und der Kath. 
Kirchenstiftung Eibelstadt für die finanzielle Unterstützung. Damit ist es möglich, den 
Nutzern ein aktuelles und vielfältiges Angebot bereitzustellen.  
           (erstellt von Christian Schiller und Heike Gretsch) 

Fotos: Heike Gretsch 
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Stadtbücherei Eibelstadt geöffnet  
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Das BüchereiTeam 
 

 

Öffnungszeiten: 
 

     Montag von 15.00 – 17.00 Uhr 
     Mittwoch von 09.00 – 11.00 Uhr 
     Mittwoch von 18.00 – 20.00 Uhr 
     Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
 

 

Neu eingetroffen +++ neu eingetroffen Romane 
für Erwachsene

Sahler, Martina                                       SL
Weißer Jasmin
Ein verwildertes Anwesen in England und eine Frau 
zwischen alten Wünschen und neuer Liebe.

Sahler, Martina                                       SL
Rote Dahlien
Englische Gartenkunst, unbändige Blütenpracht 
und eine junge Frau, deren Träume in den Himmel 
wachsen.

Sahler, Martina                                       SL
Blaue Astern
England, Juni 1920. Charlotte Windley träumt 
davon, in der prächtigen Parkanlage Kew Gardens 
zu arbeiten. Charlotte erkämpft sich ihren Platz 
und bekommt sogar angeboten, mit ihrer großen 
heimlichen Liebe Dennis auf Expedition zu gehen.

Sandberg, Ellen                             SL     
Keine Reue
Eigentlich könnte man Barbara Maienfeld beneiden. 
Sie lebt in einer schönen Stuttgarter Altbauwohnung, 
mit dem Mann, den sie seit Studententagen liebt. 
Niemand ahnt, dass ein Verrat ihrem Glück zugrunde 
liegt. Doch nun stehen die Maienfelds kurz davor, 
alles zu verlieren.....

Satu, Rämö                                             SL
Die Spur im Fjord
Die isländische Kommissarin Hildur Rúnarsdottir 
muss eine Mordserie aufklären.

Schlink, Bernhard                                   SL
Das späte Leben
Ein unheilbar kranker älterer Mann versucht, seinem 
noch ganz jungen Sohn bleibende Erinnerungen an 
ihn zu verschaffen.

Schubert, Helga                                 SL  
Der heutige Tag - Ein Stundenbuch der Liebe
Die Schriftstellerin Helga Schubert berichtet von ihrer 
langen Ehe und der Pflege ihres kranken Mannes.

Schubert, Helga                                 SL
Vom Aufstehen
Vom Erbe unserer Mütter und dem Wagnis eines 
freien Lebens.

Vereinsnachrichten

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
 
Ortsverband Eibelstadt 
 

CSU-Ortsverband Eibelstadt 

Ortsvorsitzender: Benedikt Machnig 

Adresse: Maingasse 11 in 97246 Eibelstadt 

Tel.Nr.: 0172/6656321    E-Mail: info@csu-eibelstadt.de 

Homepage: www.csu-eibelstadt.de Facebook: www.facebook.com/csu.eibelstadt 

Sparkasse Mainfranken: IBAN: DE43 7905 0000 0560 2031 76 

Sehr geehrte Mitglieder, 
 

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu unserer 
 

Ortshauptversammlung 
am Montag, 08.04.2024, um 19.00 Uhr, 

in den Rathauskeller in Eibelstadt, 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Arbeitsbericht des Ortsvorstandes 
3. Finanzieller Rechenschaftsbericht 2023, Bericht der 

Kassenprüfer 
a. Entlastung des Ortsvorstandes 2023 

4. Wahlen 
a. Bildung eines Wahlausschusses 
b. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in die 

besondere Kreisvertreterversammlung zur 
Bundestagswahl 2025 

5. Bericht der kommunalen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger 

6. Bericht zur aktuellen politischen Lage 
7. Verschiedenes 

 
 

Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie persönlich begrüßen 
könnte. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Benedikt Machnig 
Ortsvorsitzender CSU-Eibelstadt 

  

Herzliche Einladung 

zum Grünen-Stammtisch! 
 

 

Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag des Monats, 

diesmal am 11. April 2024, um 20.00 Uhr,  

im Gasthaus „Zur Mühle“. 
 

 

Wir werden uns in gemütlicher Runde über politisch 

interessante Themen, Pläne und Ideen austauschen und 

freuen uns über anregende Diskussionen. 

Des Weiteren informieren uns unsere grünen Stadträte 

über ihre Arbeit und Ziele. 
 

 

Alle Interessierte und Freunde  

sind herzlich dazu eingeladen! 
 

 

Auf Euer Kommen freut sich 
 

 

Der Ortsvorstand 

Petra Schliermann & Jochen Rothermel 

mit Monika Rothermel 
 

 

www.gruene-eibelstadt.de 
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JAGDGENOSSENSCHAFT EIBELSTADT 
 

Einladung zur Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft Eibelstadt 
 

Am Montag, den 15.04.2024, findet um 19.30 Uhr, 
die nichtöffentliche Jagdversammlung 

 

der Jagdgenossenschaft Eibelstadt im Weingut Breunig, Würzburger Straße 9, in 

Eibelstadt statt.  
 

Hierzu sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Eibelstadt recht herzlich eingeladen und es 

ergeht folgende Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher  
2. Bericht des Kassiers  
3. Bericht der Kassenprüfer  
4. Bericht des Schriftführers  
5. Abstimmung über Ausgaben 2024  
6. Verschiedenes  
 

Jagdvorsteher 
Jürgen Breunig 

Anmerkung:  
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die Eigentümer oder Nutznießer, jedoch nicht 
die Pächter, der Grundflächen, die das Gemeinschaftsjagdrevier bilden. Eigentümer von Grundflächen 
des Gemeinschaftsjagdreviers, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen Gründen dauernd nicht 
ausgeübt werden darf, z.B. Baugelände, befriedete Flächen usw. gehören gemäß §9 Abs. 1 BJagdG 
insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an. 
 
 
 

Jahreshauptversammlung  
  

1. FC Eibelstadt von 1927 e.V.  
 

Einladung an alle Mitglieder  
 

Der Vereinsausschuss des 1.FC Eibelstadt lädt hiermit alle 
Mitglieder zur  
  

Jahreshauptversammlung, am Montag, 22.04.2024,  
in den Clubraum am Sportgelände am Mainpark 

  

Beginn 19.30 Uhr  
  

recht herzlich ein.  
  

Laut Satzung ergeben sich für die Jahreshauptversammlung 
folgende Tagesordnungspunkte:  
 

1. Eröffnung und Begrüßung  
2. Feststellung der Tagesordnung  
3. Bericht des 1.Vorsitzenden  
4. Bericht des Sportleiters  
5. Bericht des Jugendleiters  
6. Bericht AH Leiter 
7. Kassenbericht des 1. Kassier  
8. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der 

Vorstandschaft  
9. Satzungsänderungen 

10. Beitragsänderungen 
11. Ehrungen 
12. Neuwahlen 
13. Wünsche und Anträge  

 

Weitere Wünsche und Anträge sind schriftlich bis zum 10.04.2024 
an den 1. Vorsitzenden, Herrn Martin Geißler, Falltorgasse 9, 97246 
Eibelstadt zu richten.  
 

Auf eine große Teilnehmerzahl hoffend verbleibt der 
Vereinsausschuss.  
  

Mit sportlichen Grüßen  
  

Martin Geißler  

             
  
  
  
  
  
  

TERMINÄNDERUNG!!!!!!! 
 

TSV Eibelstadt 
 

 

Einladung an alle Mitglieder des TSV Eibelstadt zur 
 

Generalversammlung 
 

am Dienstag, den 23. April 2024, um 20.00 Uhr,  
im Schützenhaus. 

 

Dieser Abend bietet eine gute Gelegenheit, die Vereinsaktivitäten, das 
reichhaltige Sportangebot und die entsprechenden Übungsleiter 
kennenzulernen. 
 

Die Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Protokollverlesung der letzten Generalversammlung 
4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
5. Berichte der Abteilungen 
6. Kassenbericht 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Aussprache über die Berichte 
9. Entlastung des Vorstandes 
10. Anpassung Mitgliedsbeiträge 
11. Bestellung Wahlausschuss 
12. Neuwahlen 
13. Terminbesprechung und Vereinsaktivitäten 
14. Wünsche und Anträge 

 

Wünsche und Anträge sind spätestens eine Woche vor der 
Versammlung im TSV-Büro schriftlich einzureichen (Briefkasten)! 
 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen informativen Abend. 
 
 

Die TSV-Vorstandschaft 
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Feuerwehrkapelle Eibelstadt e.V.
 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung
 
Liebe Mitglieder, 
 
am Dienstag, 23.04.2024 findet um
im Haus der Musik unsere ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Jahresbericht des Vorstands 
4. Jahresbericht des Dirigenten 
5. Kassenbericht 2023 
6. Prüfungsbericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Kassenführerin und 

des Vorstandes 
8. Sonstiges 
 
Anträge, die in die Tagesordnung aufge
nommen werden sollen, sind bis sp
zum 09.04.2024 schriftlich beim
einzureichen. 
 
Sandra Düchs-Heuler 
Vorstandsvorsitzende 
 

Feuerwehrkapelle Eibelstadt e.V. 

Mitgliederversammlung 

findet um 20.00 Uhr 
unsere ordentliche 

Beschlussfähigkeit 

Prüfungsbericht der Kassenprüfer 
Entlastung der Kassenführerin und  

Anträge, die in die Tagesordnung aufge-
nd bis spätestens 

m Vorstand 

Mitgliederversammlung 2024 
Die 1. KaGe Elferrat der Stadt Eibelstadt e.V. lädt alle Mitglieder zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 
 

24. April 2024 - 19.00 Uhr - Schützenhaus Eibelstadt 
 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Jahresbericht der 1. Vorsitzenden 

4. Jahresbericht der Schatzmeisterin 

5. Prüfungsbericht der Revisoren und Entlastung der Vorstandschaft 

6. Satzungsänderung 

§ 2 Zweck: 

„Die Karnevalsgesellschaft Elferrat der Stadt Eibelstadt e.V. bezweckt die Unterstützung und Erhaltung 
bodenständigen Brauchtums sowie bauliche Unterhaltung des Henkerturms in Eibelstadt. Sie verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke..“ 

 

Ändern in: „Die Karnevalsgesellschaft Elferrat der Stadt Eibelstadt e.V. dient der Erhaltung der Tradition 
des Faschings in Eibelstadt und leistet dadurch einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt. Sie 
fördert Tradition und Geselligkeit durch das Abhalten von unterschiedlichen Veranstaltungen im Rahmen 
und außerhalb des Faschings und kümmert sich um die bauliche Unterhaltung des Henkerknechtsturms in 
Eibelstadt. 

Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne des Absatzes zu steuerbegünstigten Zwecken der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, es kann jedoch 
eine angemessene Aufwandsentschädigung im Rahmen des § 3 Nr. 26a EStG gewährt werden.“ 

7. Ausblick 

8. Wünsche und Anträge 
 

„Gemeinsam für die Demokratie in Europa!“

Die Vertreter von CSU, FDP, GRÜNEN, SPD und
den Unabhängigen Bürgern wollen für ein einiges
und friedliches Europa und zur Beteiligung an der

Europawahl werben.

 Deswegen laden wir alle Eibelstadter am 26.April ab
14:00 Uhr auf den Heumarkt zu unserem

überparteilichen Informationsstand rund um das
Thema „Europawahl“ ein.

Damit Europa auch in Zukunft weiterhin
demokratisch bleibt, rufen wir unsere Mitmenschen
dazu auf ihre Stimme zu nutzen und sich an der

Europawahl zu beteiligen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und viele
Gespräche!
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M i t  7  E i b e l s t a d t e r  W e i n g ü t e r n ,  7  h e r a u s r a g e n d e n  W e i n e n  u n d  e i n e m
e r s t k l a s s i g e m  B u f f e t t  v o n  W o l z  C a t e r i n g

T i c k e t p r e i s :  4 0 , 0 0 €

T i c k e t -  B e s t e l l u n g e n  p e r  Ü b e r w e i s u n g  a n  d e n  W e i n b a u v e r e i n  E i b e l s t a d t .
I B A N :  D E 1 1  7 9 0 5  0 0 0 0  0 0 4 7  5 1 4 6  1 7

B e t r e f f :  N a m e ,  A d r e s s e n ,  A n z a h l  d e r  K a r t e n ,  T e l e f o n n u m m e r
R ü c k f r a g e n :  i n f o @ w e i n b a u v e r e i n - e i b e l s t a d t . d e

Kröunungsfeier

S a m s t a g ,  0 4 . 0 5 . 2 0 2 4
1 7 : 3 0 - 2 3 : 0 0  U h r

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen 

und Winterhausen

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung vom 07.04.2024 mit 
21.04.2024

Sonntag, 07. April - 2. SONNTAG der   
  OSTERZEIT - Weißer Sonntag
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde

Montag, 08. April - Montag der 2. Osterwoche
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Donnerstag, 11. April - Hl. Stanislaus, Bischof
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Samstag, 13. April - Hl. Martin I. Papst
17.00 Uhr MESSFEIER 150 Jahre FFW 

Eibelstadt

Sonntag, 14. April - 3. SONNTAG der   
  OSTERZEIT
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde als 
Jugendgottesdienst

Montag, 15. April - Montag der 3. Osterwoche
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Mittwoch, 17. April - Mittwoch der 
  3. Osterwoche
15.00 Uhr EVANG. GOTTESDIENST im 

Seniorenzentrum

Donnerstag, 18. April - Donnerstag der 
  3. Osterwoche
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Freitag, 19. April - Hl. Leo IX., Papst und 
  Sel. Marcel Callo
16.00 Uhr LITURGIEPROBE der   
  Erstkommunionkinder   
  (für Gottesdienst um 09.30 Uhr)
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17.00 Uhr LITURGIEPROBE der 
Erstkommunionkinder (für 
Gottesdienst um 11.00 Uhr)

Samstag, 20. April - Samstag der 
  3. Osterwoche
18.00 Uhr VORABENDMESSE für die 

Pfarrgemeinde

Sonntag, 21. April - 4. SONNTAG der   
  OSTERZEIT
09.30 Uhr FEIERLICHE ERSTKOMMUNION 

- Gruppe I
11.00 Uhr FEIERLICHE ERSTKOMMUNION 

- Gruppe II
17.30 Uhr DANKANDACHT der 

Erstkommunionkinder

*******************************************************

St. Nikolaus, Eibelstadt

Samstag, 13. April ´24 - 17.00 Uhr
Messfeier 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr 

Eibelstadt

Sonntag, 14. April ´24 - 9.30 Uhr
Messfeier als Jugendgottesdienst

Mittwoch, 17. April ´24 - 15.00 Uhr
Evangelischer Gottesdienst im Seniorenzentrum 

Freitag, 19. April ´24 - 16.00 Uhr, 
bzw. 17.00 Uhr
Liturgieprobe der Erstkommunionkinder

Samstag, 20. April ´24 - 18.00 Uhr
Vorabendmesse

Sonntag, 21. April ´24 - 9.30 Uhr
Feierliche Erstkommunion - Gruppe I

Sonntag, 21. April ´24 - 11.00 Uhr
Feierliche Erstkommunion - Gruppe II

Sonntag, 21. April ´24 - 17.30 Uhr 
Dankandacht der Erstkommunionkinder

Montag, 22. April ´24 - 10.00 Uhr 
Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder 

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs    
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula,  
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:

Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Erstkommunion am Sonntag, 21. April 2024 

Unsere Kommunionkinder 
 

Eibelstadt Sommerhausen 

Deppisch Marlene 

Dusel Laura 

Kruse Laura 

Kruse Tom 

Mahurin Mia 

Reß Fabian 

Winterhausen 

Aichner Nora 

Anger Noah 

Arca Emilia 

Baatz Jan 

Boé Sara 

Braun Frieda 

Chiove Felicia 

Ehrentreich Emily 

Geißler Lola 

Golinski Luke 

Heil Moritz 

Hien Jonas 

Kohlhaupt Nelly 

Metzner Maximilian 

Michetti Ida 

Michetti Pina 

Moser Lilianna 

Nedza Mila 

Nüchter Clara 

Roith Simon 

Sauer Hannah 

Selzle Henri 

Schwinn Julius 

Tollmann Linus 

Voith Maximilian 

Werthmann Nele 

Zehnter Leon 

Luksch Emma 

Schmachtenberger Nina 

Schwab Jakob 
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Zu folgenden Gottesdiensten laden wir sehr herzlich ein:

Sonntag, 7.04. Quasimodogeniti
09.30 Uhr:  Gottesdienst 
  St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr. i. R. Erich Janek)

Sonntag, 14.04. Misericordias Domini
09.30 Uhr:  Gottesdienst 
  St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)
10.45 Uhr:  Gottesdienst
  Evangelisches Gemeindehaus Eibelstadt (Pfr./in Maier)

Mittwoch, 17.04.
15.00 Uhr:  Gottesdienst  
  Seniorenzentrum Eibelstadt (Pfr./in Maier)

Donnerstag, 18.04.
19.00 Uhr:  Taizéandacht 
  St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)

GRUPPEN, KREISE UND KONZERTE 

Montag, 8.04.
19.30 Uhr:  Redaktionskreis Bartholomäus aktuell 
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Mittwoch, 10.04.
19.00 Uhr:  Proben Mendelssohn-Konzert für Tenor und Bass 
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen 
  (Ute Ernst)

Freitag, 12.04.
16.00 Uhr:  Präparandenkurs  
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen 
  (Pfr./in Maier)

Samstag, 13.04.
18.30 Uhr:  Spieleabend Jugendausschuss 
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen   
  (Beate Betschler)

Donnerstag, 18.04.
14.00 Uhr:  Seniorennachmittag - Vortrag Heidi Mark: Kräuter 
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Freitag, 19.04.
16.00 Uhr:  Präparandenkurs  
  Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen 
  (Pfr./in Maier)

mittwochs (wöchentlich)
9.30 Uhr: Krabbelgruppe (für Kinder von 0-3 Jahren) im Gemeindezentrum

donnerstags (wöchentlich)
20.00 Uhr: Kirchenchorprobe im Gemeindezentrum Sommerhausen

Ihre evangelische Kirchengemeinde Sommerhausen/Eibelstadt

mit Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer Jochen Maier

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sommerhausen und Eibelstadt   
Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer Jochen Maier
Hauptstr. 10 - 97286 Sommerhausen
E-Mail: pfarramt.sommerhausen@elkb.de
Tel. 09333-229


